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Pressemitteilung   

 

Der Verein der Direktversicherungsgeschädigten e.V. lädt ein zur Podiumsdiskussion mit dem Thema:   

„Doppelte und dreifache Verbeitragung von Direktversicherungsauszahlungen durch die 

Krankenkassen“ - PRO und CONTRA. 

Der Staat hat in den 70-, 80- und 90-ziger Jahren die Arbeitnehmer massiv aufgefordert,  selbst durch 

eine private Altersvorsorge für die Rente vorzusorgen. Dies haben ca. 6,5 Millionen Arbeitnehmer 

über eine Direktversicherung (Kapitallebensversicherung auf Erleben und Tod zugunsten des 

Versicherten) auch getan. Ihnen wurde auch zugesichert, dass bei der Auszahlung weder Steuer- 

noch Sozialversicherungspflicht besteht. 

2004 haben dann SPD,  GRÜNE, CDU/CSU mit dem GMG-Gesetz  

(Gesundheitsmodernisierungsgesetz) mitten im Spiel die Regeln geändert und  beschlossen, dass 

Direktversicherungen, die aus dem Netto der Versicherungsnehmer -  pauschal  versteuert – ohne 

jegliche Beteiligung der Arbeitgeber – finanziert , gesetzlich als betriebliche Altersvorsorge deklariert 

wurden. Damit ist den Krankenkassen der Zugriff auf die Verbeitragung möglich. Arbeitnehmer-, 

Arbeitgeber-, Sonderbeitrag der Krankenkassen und Pflegeversicherung.  Über Nacht  verloren damit 

die Versicherungsnehmer fast 20% ihres privat finanzierten Auszahlungsbetrages der 

Direktversicherung. 

Das Gesetz wurde rückwirkend beschlossen. Also auch Versicherungsverträge vor 2002 wurden, ohne 

Bestandsschutz, ohne Vertrauensschutz und ohne Rückwirkungsverbot in die Verbeitragung 

eingeschlossen.  

   Erst angelockt – dann abgezockt 

Die 6,5 Millionen Direktversicherungsgeschädigte fühlen sich betrogen und sind wütend, dass die 

Politik seit mehr als 14 Jahren nichts, aber auch gar nichts unternimmt, diesen Zustand zu ändern. 

Deshalb lädt der Verein zur Podiumsdiskussion in der Gasstätte „Auf der Tulpe“ in Burgfarrnbach, 

Tulpenweg 80 am 5.9.2018 um 19:30 ein. 

Geladen sind Vertreter der CSU, SPD, DIE GRÜNEN, FW, FDP, LINKEN und AFD  als 

Diskussionsteilnehmer. 

So kurz vor den Landtagswahlen erhalten die Parteien  ein ausgezeichnetes Forum,  ihre Auffassung 

zum angesprochenen Thema, vor den Mitgliedern des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten 

und der interessierten Öffentlichkeit, darzulegen. 

 

DVG e.V. Lothar Steigleder, Loher Sonnenhang 6, 90579 Langenzenn, lothar.steigleder@kabelmail.de 



 



 

  



 

  



 

Cc, Betreff und Anlagen   dto 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

15.11.2019 Anmerkung Rüter: 

Die gelbe Markierung beim Text bzgl. des ehemaligen Bertelsmann BKK-Vorstandes Wolfgang 

Diembeck ist jetzt hinzugefügt. 

In der Neuen Westfälischen sind aktuell mehrere Artikel erschienen 

 20190511 Neue Westfälische_Betriebsrentner fühlen sich verschaukelt 

 20191112 Neue Westfälische_Pläne Betriebsrente_Kritik an neuem Gesetzentwuurf 

 20191114 Neue Westfälisch_Frust über Doppelverbeitragung_Betriebsrentner wollen vor das 

Verfassungsgericht 

 

unzweifelhaft gesteuert durch den ehemaligen Täter und jetzigen Wolf im Schafspelz Wolfgang 

Diembeck. 

Wie war das doch gleich ?  Pfote in Mehl, Kreide fressen und die sieben Geißlein weiter belügen, 

    … bis man sie fressen kann. 
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      Interessengemeinschaft der GMG-Geschädigten 
          Direktversicherten 

 

 
 

verteilt durch den IG-Administrator Rudolf Schmitt  
admin@ig-gmg-geschaedigte.de 

 im Auftrag der Unterzeichnenden 
 

 
WICHTIGE MITTEILUNG 

an alle Mitglieder der 
Interessengemeinschaft der GMG-Geschädigten 
Direktversicherten 

          28. März 2019 
 
 
 

Aufruf zur Beseitigung der Doppelmitgliedschaften 
 
 
Die Vereinssatzung des DVG e.V. besagt in § 2 Vereinszweck, Ziele und Aufgaben Abs. 2: 
 

„[…] Der Verein sieht es als seine Aufgabe an, öffentlich darauf hinzuwirken, dass politische 
Entscheidungen zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge auf den Prinzipien 
Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Vertrauensschutz beruhen. Dabei ist die Aufhebung der 
rückwirkend beschlossenen Beitragspflicht zur Kranken- und Pflegeversicherung von 
Kapitalzahlungen aus Direktversicherungen, Pensionskassen und anderen Formen der 
„Deferred Compensation“, die vor 2004 rechtsverbindlich abgeschlossen und mittels 
Entgeltumwandlung finanziert wurden, ein wichtiges Ziel.“ 

 
Anmerkungen: 

 

 Direktversicherungen : 

Die Bezeichnung wird einerseits benutzt für Kapitallebensversicherungen als private 

Altersvorsorge, welche zwecks ihrer staatlichen Förderung durch Pauschalbesteuerung über den 

Arbeitgeber abgeschlossen wurden. Die Auszahlungen am Ende der Versicherungslaufzeit sind 

also „Kapitalzahlungen aus Direktversicherungen“.  

Direktversicherungen sind andererseits eine der fünf möglichen Durchführungswege der 

betrieblichen Altersversorgung (bAV) entsprechend BetrAVG. Die Auszahlung erfolgt als 

monatliche Rente oder, wenn Einmalauszahlung am Ende vereinbart wurde, als eine 

Kapitalzahlung. Die Auszahlungen sind also unabhängig von der Auszahlungsweise ebenfalls 

„Kapitalzahlungen aus Direktversicherungen“. 

 Deferred Compensation : Bezeichnung für eine Pensionszusage im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung (bAV) unter Verzicht des Arbeitnehmers auf Barvergütung. Stattdessen resultiert 
eine Anwartschaft auf Versorgungsleistungen. Zudem nutzt der Arbeitnehmer die nachgelagerte 
Besteuerung zur weiteren Verbesserung seiner Versorgungssituation (siehe auch 
Entgeltumwandlung). 

 
Der Verein DVG vertritt also laut seiner Satzung gleichermaßen die Interessen von Rentnern mit privater 
Altersvorsorge durch Kapitallebensversicherungen, als auch von Rentnern mit betrieblicher 
Altersversorgung (bAV).  

mailto:admin@ig-gmg-geschaedigte.de
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/entgeltumwandlung-34355
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Das kann nur funktionieren, wenn die Ziele bzw. Interessen dieser beiden Gruppen sich nicht 
widersprechen und vereinbar mit einander gehandhabt werden: 
 

 Das klar zu definierende  Ziel von Rentnern mit betrieblicher Altersversorgung (die 
„Betriebsrentner“) ist es, dass der Beitragssatz in § 248 SGB V durch eine gesetzliche Änderung 
wieder von 100% auf 50 % zurück gesetzt wird (auf den Wert vor Einführung des GMG). Ein 
Rentner mit betrieblicher Altersversorgung ist also auf das Wohlwollen der Politik angewiesen, 
denn ohne die findet keine entsprechende Gesetzesänderung statt. 
 

 Das klar zu definierende Ziel von Rentnern mit privater Altersvorsorge (die „privaten Sparer“) ist es, 
dass der staatlich organisierte Betrug so schnell wie möglich beendet und das durch Betrug von 
den Gesetzlichen Krankenversicherungen gestohlene Geld mit Verzinsung zurück gezahlt wird. Ein 
Rentner mit privater Altersvorsorge möchte von der Politik maximal hören, dass der 
Gesundheitsminister die Krankenkassen per aufsichtsrechtlicher Anordnung auffordert die 
Rückzahlung sofort einzuleiten. Ansonsten möchte er von der Politik nichts hören und sehen, denn 
er weiß, dass diese den fortgesetzten staatlich organisierten Betrug und die Kriminalisierung der 
Judikative zu verantworten hat. Eine Gesetzesänderung benötigen solche Rentner nicht, denn es 
gibt kein Gesetz, auf welches sich die Betrüger berufen können. 

 
Wir halten den Vorstand des DVG weder für fähig noch für willens diese sehr auseinander gehenden 
Interessen zum einen geeignet auseinander zu halten und andererseits sie gleichermaßen zielführend zu 
vertreten. Im Gegenteil: seit bald 3 Jahren wiederholt dieser Vorstand mal mehr, mal weniger deutlich die 
SPD-Zielsetzung den Beitragssatz für „Betriebsrentner“  zu halbieren und dann, (unausgesprochen) 
selbstverständlich ohne Rückzahlung, die „privaten Sparer“ mit halbem Beitragssatz weiter zu betrügen. 
Zur Unterstützung der vor den Sozialgerichten Klagenden holt der Vorstand sich Unterstützung durch 
Anwälte, die die rechtsbeugende Klassifizierung der Sozialrichter von „privaten Sparern“ als verkappte 
„Betriebsrentner“ vor Gericht stützen und somit den Klagenden massiv Schaden zufügen. Der sogenannte 
„sozialpolitische Berater“ des Vorstandes, Horst Gehring, war ein Abkommandierter der SPD; ebenso der 
bisherige Mitteilende der Vorstandsinformationen und das Vorstandsmitglied Martin Steinhäuser. Der seit 
Anfang 2019 die Vorstandsinformationen Verbreitende, Helmut Achatz, ist ein „Betriebsrentner“; 
entsprechend „gefiltert und manipuliert“ werden die Mitglieder des DVG informiert. Usw. usf.  
 
Das alles müsste die Mitglieder der InteressenGemeinschaft der GMG-Geschädigten Direktversicherten 
nicht interessieren, wenn es nicht eine Reihe von Doppelmitgliedschaften gäbe (also Rentner, die in einer 
Art „doppelt hält besser“ sowohl im DVG als auch in der IG Mitglied sind), über welche dieses 
Durcheinander andauernd in die IG getragen wird. Die IG war, ist und wird bleiben die 
Interessengemeinschaft für Rentner mit privater Altersvorsorge, die ihr Geld zurück haben wollen und 
denen die Politik ansonsten gestohlen bleiben kann. 
 
Deshalb werden wir diese uns massiv schadende Konfusion durch Doppelmitgliedschaften nun 
beenden: 
 

o Wir fordern die „Betriebsrentner“ auf (das gilt auch für solche, die sich ihre Betriebsrente als 
Einmalzahlung haben auszahlen lassen) unsere IG zu verlassen. Das gilt natürlich nicht nur für 
Doppelmitglieder, sondern auch für andere, wobei es letzteren selbstverständlich frei steht sich 
anderweitig wo auch immer zu organisieren oder es zu lassen. 

 
o Wir fordern die „privaten Sparer“ mit Kapitallebensversicherungen auf sich zu entscheiden. Wenn 

Sie das „Vereinsleben“ mit Stammtischen und vor allem einem Vorstand, der für Sie denkt und 
handelt, vorziehen vor einem eigenverantwortlichen auf die eigenen Fähigkeiten abgestimmten 
Einsatz für unsere Ziele, dann sollten Sie die IG-Mitgliedschaft zügig beenden. Wenn Ihnen die 
Verfolgung Ihrer eigentlichen Ziele allerdings wichtiger ist, dann fordern wir Sie auf die DVG-
Mitgliedschaft zügig zu beenden und uns dieses mit Kopie der Kündigung an den IG-Administrator 
mitzuteilen. Wenn Sie im letzteren Fall der Ansicht sind, der DVG lässt es nicht zu, dass Sie 
innerhalb des Jahres kündigen, so empfehlen wir das im Anhang beigefügte Muster für ein 
Kündigungsschreiben (siehe nachfolgendes Muster). 

 

o Es gibt Rentner die sowohl „privates Sparen“ betrieben haben als auch „Betriebsrentner“ sind. 
Diese fordern wir auf diesen Konflikt der sich beißenden Ziele mit sich selbst auszutragen und 
dann sich zu entscheiden und entsprechend dem vorherigen Punkt zu handeln. 
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Die Faktenlage für „Betriebsrentner“ ist: 

 Die Verbeitragung mit dem Beitragssatz 100% erfolgt auf gesetzlicher Grundlage (§ 248 SGB 
V). 

 Die gesetzliche Regelung durch das GMG wurde vom BVerfG als verfassungskonform 
bestätigt. 

 Die Politiker behandeln das Thema seit über einem Jahrzehnt ausschließlich unter dem 
Stichwort Wahlwerbung mit leeren Versprechungen. 

 Die Finanzierung von dadurch entstehenden zukünftigen Einnahmeausfällen in unbekannter 
Höhe ist unklar und offen. 

 Die Bundeskanzlerin hat gegen Spahns Pläne ihr Veto eingelegt. Dies zeigt die 
Zukunftsaussichten einer Gesetzesänderung für den nächsten überschaubaren Zeitraum. 

 Die Faktenlage für „private Sparer“ ist 

 Die Verbeitragung erfolgt ohne gesetzliche Grundlage. 

 Entstehung und Wirkungsweise dieser staatlich organisierten Kriminalität sind detailliert und 
gerichtsfest bewiesen. 

 Das BVerfG hat bisher kein einziges Urteil zum Thema gefällt. 

 Eine Aufhebung könnte durch Politiker bewirkt werden, aber auch durch das BVerfG oder 
durch Medien; allgemein: durch jemand an einflussreicher Stelle, der die staatliche Kriminalität 
nicht mehr mitträgt. 

 Die gestohlenen Gelder liegen in etwa in erforderlicher Höhe als „Überschüsse“ bei den 
Gesetzlichen Krankenkassen. 

 

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme, aber wir haben es leidlich satt bei jedem unserer Hinweise 
auf die uns alle enorm schädigenden Auswirkungen dieser Fehlbehandlung der unterschiedlichen 
Zielsetzungen von „wohlmeinenden Doppelmitgliedern“ zu hören: „müsst ihr immer nur streiten, wir müssen 
doch nur gegen die da zusammen halten“ oder noch unsinniger: „wir haben doch das gleiche Ziel“. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wolfgang Kleinholz 
Manfred Korn 
Herbert Naß 
Dr. Arnd Rüter 
Rudolf Schmitt 
 
(Den Unterzeichnenden ist bewusst, dass es in der IG keine bevorzugten Mitglieder gibt. Sie schreiben 
diesen Aufruf in dem in jahrelanger intensiver Auseinandersetzung gewonnenen sicheren Gefühl das 
Richtige im Sinne der IG GMG-Geschädigten zu tun). 
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Muster für ein Kündigungsschreiben beim DVG e.V. 
 
 
         (Absender Adresse) 
 
 
 
Einschreiben 
 
Geschäftsstelle des 
Direktversicherungsgeschädigte e.V. 
Buchenweg 6 
59939 Olsberg 
 
 
 
 
An den Vorstand des DVG, 
 
hiermit erkläre ich die außerordentliche Kündigung meiner Mitgliedschaft und  in Übereinstimmung mit   
§ 3 Abs. 4 der Vereinssatzung meinen sofortigen Austritt aus dem DVG. 
 
Die Klausel § 3 Abs. 5 besagt, dass ein Austritt nur am 31.12. eines Jahres möglich ist und bis zum 30. 
September erklärt werden muss. Diese Klausel kann das übergeordnete Recht auf sofortige 
außerordentliche Kündigung aus wichtigem Anlass nicht einschränken. Meine außerordentliche 
Kündigung ist begründet durch die fortgesetzte Verletzung der Ziele des DVG entsprechend § 2 der 
Vereinssatzung durch dessen Vorstand, insbesondere die Verletzung der folgenden Regelungen: 
 

 „Der Verein ist die demokratische Vertretung seiner Mitglieder“ (Abs. 1) 

 „Der Verein fördert den Austausch von Erfahrungen seiner Mitglieder im Allgemeinen und im 
Besonderen“ (Abs. 3) 

 „Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Insbesondere Verfolgt er keine parteipolitischen Ziele. […]“ (Abs. 6) 

 
Entsprechend § 14 Abs. 3 fordere ich Sie auf meine sämtlichen beim DVG gespeicherten Daten umgehend 
zu löschen und mir diese Löschung schriftlich zu bestätigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
................... 
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